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Satzung des Rates der ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger für die Stadt Bremer-

haven (Satzung RaM)

Vom 16. Dezember 2010

Der Magistrat verkündet die nachstehende von 
der Stadtverordnetenversammlung in der Sitzung am
16. Dezember 2010 beschlossene Satzung:

Präambel

Im Interesse der Beteiligung der Menschen, die nicht
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, an der Be-
ratung und Entscheidung örtlicher Angelegenheiten,
der effektiven Vertretung ihrer Interessen sowie zur
Förderung der kommunalen und gesellschaftlichen
Integration und der Verbesserung zwischenmenschli-
cher Beziehungen zwischen der ausländischen und
deutschen Bevölkerung, wird eine Vertretung der
Ausländer/innen in Bremerhaven gewählt.

Die Bildung eines Rates der ausländischen Mitbürge-
rinnen und Mitbürger für die Stadt Bremerhaven stellt
einen wichtigen Schritt zu einer politischen und recht-
lichen Gleichstellung aller in Bremerhaven lebenden
Menschen, unabhängig von ihrer jeweiligen Staatsan-
gehörigkeit dar.

§ 1

Bildung eines Rates der ausländischen Mitbürgerin-
nen und Mitbürger für die Stadt Bremerhaven (RaM)

Die für die Stadt Bremerhaven zu wählende Vertre-
tung erhält die Bezeichnung Rat der ausländischen
Mitbürgerinnen und Mitbürger für die Stadt Bremer-
haven (RaM).

§ 2

Rechte und Pflichten

(1) Der RaM kann über die Vorsitzenden der zu-
ständigen Ausschüsse der Stadtverordnetenversamm-
lung Anregungen und Beschlüsse an die Ausschüsse
herantragen, die dort in der nächsten Sitzung behan-
delt werden sollen.

(2) Bis zu zwei Vertreter/innen des RaM ist die stän-
dige Teilnahme an den öffentlichen Sitzungen der
Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung ge-
stattet. Die Vertreter/innen werden vom RaM mit ein-
facher Mehrheit gewählt. Die jeweiligen Ausschuss-
vorsitzenden sollen anlassbezogen einem/einer Ver-
treter/in ein Teilnahme- und damit verbunden ein Re-
derecht zu „RaM-spezifischen“ Belangen einräumen. 

(3) Der RaM kann Anregungen und Anfragen über
laufende Angelegenheiten der Verwaltung, die die
Ausländer/innen betreffen, an den Magistrat heran-
tragen.

(4) Bei Angelegenheiten, die in besonderer Weise
Ausländer/innen betreffen, muss der zuständige Aus-
schuss der Stadtverordnetenversammlung vor einer
Entscheidung einen/eine Vertreter/in des RaM hören
und mit ihm/ihr den Beratungsgegenstand erörtern.

(5) Der RaM ist parteipolitisch neutral.

(6) Der RaM ist in religiöser Hinsicht weltanschau-
lich neutral.

(7) Die Zuständigkeit des RaM beschränkt sich auf
Angelegenheiten, die die Ausländer/innen in Bremer-
haven betreffen.

§ 3

Zusammensetzung

(1) Als Mitglieder gehören dem RaM Vertreter/in-
nen von Ausländern einzelner Staatsangehörigkeiten
und Staatenlosen an. Sie werden in allgemeiner, freier,
geheimer, gleicher und unmittelbarer Wahl gewählt.
Die Mitglieder sind verpflichtet, die Arbeit des Gremi-
ums nach besten Kräften zu fördern.

(2) Der RaM besteht aus 15 Mitgliedern.

§ 4

Wahl

(1) Die Wahl des RaM wird vom Magistrat durchge-
führt. Das Nähere regelt die Wahlordnung für den Rat
der ausländischen Mitbürger/innen für die Stadt Bre-
merhaven (WO RaM).
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(2) Die Wahl findet zeitgleich mit der Wahl zur
Stadtverordnetenversammlung statt. 

§ 5

Aktives und passives Wahlrecht

Das aktive und das passive Wahlrecht bestimmen
sich nach den Vorschriften der Wahlordnung für den
Rat der ausländischen Mitbürger/innen für die Stadt
Bremerhaven (WO RaM).

§ 6

Verlust der Mitgliedschaft

(1) Ein Mitglied des RaM verliert seinen Sitz

– durch Verzicht gegenüber dem/der Wahlleiter/in

– durch Wegfall der Voraussetzungen des passiven
Wahlrechts.

(2) Der Verzicht ist dem/der Wahlleiter/in gegen-
über schriftlich zu erklären; er ist unwiderruflich.

(3) Das Mitglied scheidet mit der Feststellung
des/der Wahlleiters/Wahlleiterin aus dem RaM aus.
Mit dem Ausscheiden erlöschen alle Rechte, die sich
aus der Tätigkeit als Mitglied des RaM ergeben.

(4) Der RaM kann ein Mitglied, welches dauerhaft
gegen die Verpflichtung aus § 3 Absatz 1 Satz 3 ver-
stößt, ausschließen. Das Mitglied, welches dauerhaft
gegen die Verpflichtung aus § 3 Absatz 1 Satz 3 ver-
stößt, ist vorher anzuhören und abzumahnen. Abmah-
nung und Ausschluss bedürfen einer Mehrheit von 2/3
der stimmberechtigten Mitglieder. Zwischen Abmah-
nung und Ausschluss müssen sechs Wochen liegen.

(5) Scheidet ein Mitglied aus, so rückt ein Ersatz-
mitglied entsprechend den Bestimmungen der Wahl-
ordnung nach.

(6) Ein Mitglied des RaM, welches innerhalb der
Wahlperiode die deutsche Staatsangehörigkeit an-
nimmt, bleibt bis zum Ablauf der Wahlperiode Mit-
glied im RaM. Absatz 1 ist insoweit nicht anwendbar.

§ 7

Vorsitz und Geschäftsgang

(1) Der RaM wählt in der ersten Sitzung nach der
Wahl mit der Mehrheit seiner Mitglieder aus seiner
Mitte den/die Vorsitzende/n und eine/n Stellvertre-
ter/in. 

(2) Der RaM gibt sich eine Geschäftsordnung. Diese
ist mit einer Mehrheit von 2/3 der stimmberechtigten
Mitglieder zu beschließen.

(3) Der RaM tritt zum ersten Mal binnen vier Wo-
chen nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses zwecks
Konstituierung zusammen. Die Ladung zur ersten Sit-
zung des RaM nach der Wahl erfolgt durch den/die
Stadtverordnetenvorsteher/-in, der/die auch bis zur
Wahl der/des Vorsitzenden die Sitzung leitet.

(4) Die Amtssprache ist deutsch.

§ 8

Einberufung und Leitung der Sitzung

(1) Der RaM ist einzuberufen, so oft die Geschäfts-
lage es erfordert, mindestens aber zweimal im Jahr.

(2) Die Einberufung muss innerhalb einer Woche
erfolgen, sobald dies von mindestens einem Viertel
der Mitglieder des RaM unter Angabe der zur Bera-
tung zu stellenden Gegenstände beantragt wird.

(3) Der/Die Vorsitzende eröffnet, leitet und schließt
die Sitzungen.

§ 9

Einladung, Fristen, Unterlagen

Zu den Sitzungen wird von dem/der Vorsitzenden
oder dem/der Stellvertreter/in schriftlich unter Be-
kanntgabe der Tagesordnung eingeladen. Die Einla-
dung muss spätestens vierzehn Tage vor Beginn der
Sitzung abgegangen sein.

§ 10

Öffentlichkeit

(1) Die Sitzungen des RaM sind öffentlich. Der RaM
kann für einzelne Angelegenheiten mit der Mehrheit
der Mitglieder die Öffentlichkeit ausschließen. Anträ-
ge auf Ausschluss der Öffentlichkeit werden in
nichtöffentlicher Sitzung begründet, beraten und ent-
schieden. Die Entscheidung kann in öffentlicher Sit-
zung getroffen werden, wenn keine besondere Be-
gründung oder Beratung erforderlich ist.

(2) Beschlüsse, welche in nichtöffentlicher Sitzung
gefasst worden sind, sollen nach Wiederherstellung
der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden.

(3) Auf die Sitzungen des RaM ist in geeigneter
Form in der örtlichen Presse hinzuweisen.

§ 11

Beschlussfähigkeit und Abstimmung

(1) Der RaM ist beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte der satzungsgemäßen Zahl der Mitglieder, ge-
gebenenfalls vermindert um die Zahl der freigebliebe-
nen oder nicht wiederbesetzten Sitze, anwesend ist.
Der/Die Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit bei
Beginn der Sitzung fest; die Beschlussfähigkeit gilt so-
lange als vorhanden, bis das Gegenteil auf Antrag ei-
nes Mitgliedes festgestellt wird.

(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussun-
fähigkeit zurückgestellt worden und tritt der RaM zur
Verhandlung über denselben Gegenstand zum zwei-
ten Mal zusammen, ist er ohne Rücksicht auf die Zahl
der Erschienenen beschlussfähig. In der Ladung zur
zweiten Sitzung muss auf diese Bestimmung aus-
drücklich hingewiesen werden.

(3) Beschlüsse werden, soweit in dieser Satzung
nichts anderes bestimmt ist, mit der Mehrheit der ab-
gegebenen Stimmen gefasst. Bei Stimmengleichheit
ist ein Antrag abgelehnt. Stimmenthaltungen und
ungültige Stimmen zählen zur Berechnung der Mehr-
heit nicht mit. Es wird grundsätzlich offen abgestimmt.

§ 12

Protokoll

(1) Über jede Sitzung ist ein Protokoll zu führen, in
dem insbesondere die gefassten Beschlüsse wörtlich
zu verzeichnen sind. Das Protokoll ist von dem/der
Vorsitzenden und dem/der Protokollführer/in zu un-
terzeichnen. 



(2) Das Protokoll ist in der folgenden Sitzung zu ge-
nehmigen.

(3) Das genehmigte Protokoll ist der jeweils nach 
§ 13 Absatz 1 zuständigen Organisationseinheit des
Magistrats der Stadt Bremerhaven zu übersenden.

§ 13

Haushaltsmittel

(1) Die Stadt Bremerhaven stellt im Rahmen ihrer
Leistungsfähigkeit dem RaM für die Wahrnehmung
seiner Aufgaben und die Geschäftsführung die erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung, deren Höhe jährlich
im Haushaltsplan festgelegt wird.

(2) Zur Wahrnehmung seiner Aufgaben stellt die
Stadt Bremerhaven dem RaM angemessene Räum-
lichkeiten kostenlos zur Verfügung.

(3) Über die Mittel verfügt der RaM in eigener Ver-
antwortung.

(4) Geldleistungen werden von der Stadt Bremerha-
ven als Zuwendungen zur Verfügung gestellt. Das Be-
willigungs- und Abwicklungsverfahren der Zuwen-
dungen erfolgt unter Anwendung der Bestimmungen
der Haushaltsordnung der Freien Hansestadt Bremen
(§§ 23, 44 LHO sowie den hierzu ergangenen Verwal-
tungsvorschriften).

Dem Rechnungsprüfungsamt der Stadt Bremerha-
ven steht ein unmittelbares Prüfungsrecht zu.

(5) Sachleistungen der Stadt Bremerhaven unterlie-
gen den Bestimmungen des § 63 LHO und den hierzu
ergangenen Verwaltungsvorschriften.

§ 14

Öffentlichkeitsarbeit und Jahresbericht

(1) Der RaM kann über alle Punkte, die er im Rah-
men seiner Zuständigkeit in seinen Sitzungen berät, in
eigener Verantwortung die Öffentlichkeit unterrichten
und auch Presseerklärungen herausgeben.

(2) Der RaM erstellt einmal jährlich jeweils zum 
31. März des Folgejahres einen Bericht über seine Ar-
beit. Dieser Bericht ist vom RaM zu beschließen. Ab-
weichende Stellungnahmen von Teilen oder von ein-
zelnen Personen des RaM sind in den Bericht aufzu-
nehmen. Der Bericht wird über das zuständige Dezer-
nat der Stadtverordnetenversammlung und dem Ma-
gistrat zugeleitet.

§ 15

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung des RaM wird von den ge-
wählten Mitgliedern ehrenamtlich wahrgenommen. 

§ 16

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Verkündung
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung des Rates der
ausländischen Mitbürger für die Stadt Bremerhaven
(RaM) vom 14. April 1998 (Brem.GBl. S. 121) außer Kraft.

Bremerhaven, den 16. Dezember 2010

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

gez. Schulz
Oberbürgermeister

Wahlordnung für den Rat der ausländischen
Mitbürger/innen für die Stadt Bremerhaven (RaM)

Vom 16. Dezember 2010

Der Magistrat verkündet die nachstehende von der
Stadtverordnetenversammlung beschlossene Wahl-
ordnung:

§ 1

Wahlberechtigung und Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt ist jeder Ausländer, der am Wahl-
tag seit mindestens 3 Monaten im Gebiet der Stadt
Bremerhaven eine Wohnung innehat oder, sofern er
eine Wohnung im Geltungsbereich des Grundgesetztes
nicht innehat, sich sonst gewöhnlich aufhält und das
16. Lebensjahr vollendet hat. Bei Inhabern von mehre-
ren Wohnungen ist die Hauptwohnung maßgeblich.

(2) Kein Wahlrecht hat, wer entsprechend § 2 des
Bremischen Wahlgesetzes vom Wahlrecht ausge-
schlossen ist.

(3) Wählbar ist jeder Ausländer, der am Wahltag
seit mindestens 3 Monaten im Gebiet der Stadt Bre-
merhaven eine Wohnung innehat oder, sofern er eine
Wohnung im Geltungsbereich des Grundgesetzes
nicht innehat, sich sonst gewöhnlich aufhält, über ein
Aufenthaltsrecht nach dem Aufenthaltsgesetz oder
Freizügigkeit nach dem Freizügigkeitsgesetz/EU ver-
fügt und das 18. Lebensjahr vollendet hat. Bei Inha-
bern von mehreren Wohnungen ist die Hauptwoh-
nung maßgeblich. 

(4) Ausländer, bei denen die Voraussetzungen des 
§ 45 Absatz 1 Strafgesetzbuch vorliegen, sind nicht
wählbar für die Dauer von 5 Jahren, gerechnet von
dem Tage an, an dem die Freiheitsstrafe verbüßt, ver-
jährt oder erlassen ist. Nicht wählbar ist zudem, wer
kein aktives Wahlrecht hat.

(5) Gewählt wird nach den Grundsätzen der Ver-
hältniswahl nach Sainte Laguë/Schepers; jeder Wähler
hat eine Stimme.

§ 2

Wahlgebiet

Wahlgebiet ist das Stadtgebiet. Der Wahlleiter kann
das Wahlgebiet in Stimmbezirke unterteilen.

§ 3

Wahlorgane

(1) Wahlorgane sind:

1. Der Wahlleiter und der Wahlausschuss,

2. der Wahlvorsteher und der Wahlvorstand für das
Wahlgebiet bzw. den Stimmbezirk.

(2) Wahlbewerber und Vertrauenspersonen für
Wahlvorschläge sowie deren Stellvertreter dürfen
nicht Mitglied eines Wahlorgans sein.

§ 4

Wahlleiter

(1) Der Magistrat der Stadt Bremerhaven ernennt
auf unbestimmte Zeit den Wahlleiter und dessen Stell-
vertreter für die Wahl des RaM. Als Wahlleiter kann
nur der Stadtwahlleiter für die Wahl zur Stadtverord-
netenversammlung ernannt werden. Entsprechendes
gilt für seinen Stellvertreter.
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(2) Der Wahlleiter ist für die ordnungsgemäße Vor-
bereitung und Durchführung der Wahl verantwortlich.
Er führt die Geschäfte des Wahlausschusses.

(3) Der Magistrat der Stadt Bremerhaven beruft,
möglichst aus dem Personenkreis der Wahlberechtig-
ten, für das Wahlgebiet bzw. jeden Stimmbezirk einen
Wahlvorsteher, einen Stellvertreter und drei bis acht
Beisitzer. Der Wahlvorsteher bestellt aus den Beisit-
zern den Schriftführer und dessen Stellvertreter.

(4) Der Wahlleiter setzt den Wahltag auf einen
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag fest und macht
diesen öffentlich bekannt.

§ 5

Wahlausschuss

(1) Der Wahlausschuss besteht aus dem Wahlleiter
als Vorsitzenden und vier Beisitzern, die der Wahllei-
ter auf Vorschlag des amtierenden RaM beruft. Für je-
den Beisitzer ist ein Stellvertreter zu berufen. 

(2) Der Wahlausschuss nimmt die Aufgaben wahr,
die ihm durch diese Wahlordnung zugewiesen wer-
den. Er verhandelt und entscheidet in öffentlicher Sit-
zung. Er ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschiene-
nen Beisitzer oder Stellvertreter beschlussfähig. Er be-
schließt mit Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

§ 6

Wahlvorsteher; Wahlvorstand

(1) Der Wahlvorstand besteht aus dem Wahlvorste-
her als Vorsitzenden, einem Stellvertreter und drei bis
acht Beisitzern. Die Geschäftssprache des Wahlvor-
standes ist deutsch.

(2) Der Wahlvorstand leitet und überwacht die
Wahlhandlung und ermittelt das Abstimmungsergeb-
nis des Wahlgebietes bzw. Stimmbezirks. Für die Ver-
handlung und Beschlussfassung des Wahlvorstandes
gilt § 5 Absatz 2 Satz 2 und 4 entsprechend.

(3) Der Wahlvorsteher leitet die Tätigkeit des Wahl-
vorstandes.

(4) Während der Wahlhandlung müssen immer
mindestens drei Mitglieder des Wahlvorstandes, da-
runter der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder
ihre jeweiligen Stellvertreter, anwesend sein. Bei der
Ermittlung und der Feststellung des Wahlergebnisses
müssen mindestens fünf Mitglieder des Wahlvorstan-
des, darunter der Wahlvorsteher und der Schriftführer
oder ihre jeweiligen Stellvertreter, anwesend sein.

§ 7

Voraussetzung der Stimmabgabe

Wählen kann nur, wer in einem Wählerverzeichnis
eingetragen ist oder einen Wahlschein gemäß § 9 
Absatz 1 hat.

§ 8

Wählerverzeichnis

(1) Der Magistrat führt für das Wahlgebiet ein
Wählerverzeichnis.

(2) Von Amts wegen werden in das Wählerverzeich-
nis alle Wahlberechtigten eingetragen, die am 35. Tag
vor der Wahl (Stichtag) bei der Meldebehörde mit
Hauptwohnung gemeldet sind. 

(3) Die Wahlberechtigten sind im Wählerverzeich-
nis unter fortlaufender Nummer mit Familien- und
Vornamen, Geburtsdatum und Anschrift aufgeführt.
Das Wählerverzeichnis kann auch nach Straßen und
Hausnummern gegliedert werden.

(4) Der Magistrat hält das Wählerverzeichnis an den
Werktagen vom 20. bis zum 16. Tag vor der Wahl wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnah-
me bereit. Ort und Zeit werden öffentlich bekannt ge-
macht. 

(5) Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder
unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist
schriftlich oder zur Niederschrift bei dem Wahlleiter
Einspruch einlegen. Auf die Möglichkeit des Ein-
spruchs ist in der Veröffentlichung gemäß Absatz 4
ausdrücklich hinzuweisen, unter gleichzeitiger Anga-
be innerhalb welcher Frist und bei welcher Stelle der
Einspruch einzulegen ist.

(6) Beabsichtigt der Wahlleiter einem Einspruch ge-
gen die Eintragung eines anderen stattzugeben, so hat
er diesem vor der Entscheidung Gelegenheit zur
Äußerung zu geben.

(7) Über den Einspruch gegen das Wählerverzeich-
nis entscheidet der Wahlleiter endgültig. Die Entschei-
dung ist unverzüglich zu fällen und dem Antragsteller
und dem Betroffenen zuzustellen.

§ 8a

Wahlbenachrichtigung

Spätestens am Tag vor Beginn der Einsichtsfrist be-
nachrichtigt der Magistrat jeden Wahlberechtigten
über seine Eintragung in das Wählerverzeichnis. Der
Wahlbenachrichtigung ist ein mehrsprachiges lnfor-
mationsblatt beizufügen.

Die Benachrichtigung soll enthalten:

– den Familiennamen, Vornamen, die Anschrift, den
Wahlraum und die Wahlzeit,

– die Nummer, unter der der Wahlberechtigte in das
Wählerverzeichnis eingetragen ist,

– die Aufforderung, die Wahlbenachrichtigung und
einen gültigen amtlichen Ausweis, Pass oder Pass-
ersatz zur Wahl mitzubringen. 

§ 9

Wahlschein

(1) Ein Wahlberechtigter, der nicht im Wählerver-
zeichnis eingetragen ist, erhält auf Antrag vom Magis-
trat der Stadt Bremerhaven einen für das Wahlgebiet
bzw. den Stimmbezirk ausgestellten Wahlschein,
wenn 

1. er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die
Einspruchsfrist versäumt hat,

2. sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach
Ablauf der Einspruchsfrist entstanden ist,

3. sein Wahlrecht erst nach Abschluss des Wähler-
verzeichnisses im Einspruchsverfahren

festgestellt worden ist.

(2) Gegen die Versagung eines Wahlscheines kann
binnen zwei Tagen nach Zustellung Einspruch bei
dem Wahlleiter eingelegt werden. § 8 Absatz 6 und 7
gelten entsprechend.



§ 10

Wahlvorschläge

(1) Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlä-
gen.

(2) Wahlvorschläge können von Wählergruppen
oder Einzelbewerbern eingereicht werden. Der Wahl-
vorschlag einer Wählergruppe muss deren Namen
und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet,
auch diese enthalten. Bei Einzelbewerbern tritt an die
Stelle der Kurzbezeichnung ein Kennwort. 

(3) Der Wahlvorschlag darf  so viele Bewerber ent-
halten, wie Sitze zu vergeben sind. Die Bewerber sind
in erkennbarer Reihenfolge aufzuführen. Ein Bewer-
ber darf für eine Wahl nur auf einem Wahlvorschlag
benannt werden. Als Bewerber kann nur vorgeschla-
gen werden, wer seine Zustimmung dazu schriftlich
erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruflich.

(4) Der Wahlvorschlag muss von mindestens zwan-
zig Personen eigenhändig unterzeichnet sein, die zum
Zeitpunkt der Unterzeichnung wahlberechtigt und
nicht als Bewerber auf dem Wahlvorschlag aufgeführt
sind.

(5) Jeder Wahlberechtigte kann nur einen Wahlvor-
schlag unterzeichnen. Hat jemand mehrere Wahlvor-
schläge für eine Wahl unterzeichnet, so ist seine Un-
terschrift auf allen Wahlvorschlägen für diese Wahl
ungültig.

(6) In jedem Wahlvorschlag sind aus dem Kreis der
Unterzeichner eine Vertrauensperson und ein Stell-
vertreter zu benennen, die dem Wahlausschuss nicht
angehören dürfen. Fehlt diese Angabe, so gilt der 
erste Unterzeichner des Wahlvorschlages als Vertrau-
ensperson, der zweite als Stellvertreter. Nur die Ver-
trauensperson oder ihr Stellvertreter sind jeder für sich
berechtigt, verbindliche Erklärungen zum Wahlvor-
schlag abzugeben und entgegenzunehmen. Bei Ein-
zelbewerbern tritt an die Stelle der Vertrauensperson
der Einzelbewerber selbst.

§ 11

Einreichung der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlleiter fordert spätestens am 90. Tage
vor der Wahl durch öffentliche Bekanntmachung zur
Einreichung von Wahlvorschlägen auf.

(2) Die Wahlvorschläge sind spätestens am 54. Tage
vor dem Wahltag bis 18.00 Uhr während der Dienst-
stunden schriftlich bei dem Wahlleiter einzureichen.

(3) Die Wahlvorschläge sollen in Blockschrift oder
Maschinenschrift in deutscher Sprache ausgefüllt
werden. Die Bewerber sind in eindeutiger Reihenfolge
mit Familiennamen, Vornamen, Geburtsdatum, An-
schrift, Beruf und Staatsangehörigkeit aufzuführen.
Der Wahlvorschlag soll ferner die Kurzbezeichnung
oder das Kennwort des Wahlvorschlages enthalten.

(4) Mit den gemäß § 10 eigenhändig unterzeichne-
ten Wahlvorschlägen müssen eingereicht werden:

1. die Erklärungen der Bewerber gemäß § 10 
Absatz 3 Satz 4,

2. die Bescheinigung der Meldebehörde, dass der
vorgeschlagene Bewerber wählbar ist,

3. die Bescheinigung des Wahlrechts der Unter-
zeichner.

(5) Die Formblätter werden auf Anforderung von
dem Wahlleiter kostenlos zur Verfügung gestellt.

§ 12

Vorprüfung und Zulassung der Wahlvorschläge

(1) Der Wahlleiter hat die Wahlvorschläge sofort
nach deren Eingang darauf zu prüfen, ob die Erforder-
nisse der §§ 10, 11 dieser Wahlordnung erfüllt sind.
Stellt er Mängel fest, fordert er die Vertrauensperson
unverzüglich auf, diese zu beseitigen. Die festgestell-
ten Mängel müssen bis zur Entscheidung über die Zu-
lassung des Wahlvorschlages behoben sein.

(2) Nach der Entscheidung über die Zulassung des
Wahlvorschlages ist die Änderung, die Rücknahme
und jede Mängelbeseitigung ausgeschlossen.

(3) Der Wahlausschuss beschließt spätestens am 
44. Tage vor der Wahl über die Zulassung der Wahl-
vorschläge. Ein Wahlvorschlag ist zurückzuweisen,
wenn er verspätet eingereicht ist oder den Anforde-
rungen der §§ 10 und 11 dieser Wahlordnung nicht
entspricht. Sind in einem Wahlvorschlag die Anforde-
rungen nur hinsichtlich einzelner Bewerber nicht er-
füllt, werden sie aus dem Wahlvorschlag gestrichen. 

(4) Der Wahlleiter lädt die Vertrauenspersonen der
Wahlvorschläge zu der Sitzung, in der der Wahlaus-
schuss über die Gültigkeit und Zulassung der Wahl-
vorschläge entscheidet, ein und gibt ihnen vor der
Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung.

(5) Bei Einzelbewerbern tritt an die Stelle der Ver-
trauensperson der Einzelbewerber selbst.

§ 13

Öffentliche Bekanntmachung der Wahlvorschläge

Der Wahlleiter macht die zugelassenen Wahlvor-
schläge spätestens am 27. Tage vor der Wahl in der
Reihenfolge ihres Eingangs bei ihm öffentlich be-
kannt.

§ 14

Stimmzettel

(1) Die Stimmzettel werden von dem Wahlleiter be-
schafft.

(2) Die Stimmzettel enthalten die zugelassenen
Wahlvorschläge in der Reihenfolge ihrer öffentlichen
Bekanntmachung unter Angabe der Familiennamen
und der Vornamen der ersten fünf Bewerber. Sofern
vorhanden ist auch die Kurzbezeichnung oder das
Kennwort anzugeben. 

§ 15

Öffentlichkeit der Wahl und Wahlzeit

(1) Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahl-
ergebnisses sind öffentlich. Der Wahlvorstand kann
Personen, die die Wahlhandlung stören, aus dem
Wahlraum verweisen. 

(2) Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

§ 16

Unzulässige Wahlpropaganda und
Unterschriftensammlung

Während der Wahlzeit sind in und an dem Gebäude,
in dem sich der Wahlraum befindet, sowie unmittelbar

Nr. 6 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2011 41



42 Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 31. Januar 2011 Nr. 6

vor dem Zugang zu dem Gebäude jede Beeinflussung
der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie je-
de Unterschriftensammlung untersagt.

§ 17

Stimmabgabe

(1) Wenn der Wähler den Wahlraum betritt, erhält
er einen amtlichen Stimmzettel. Die Wahlbenachrich-
tigungskarte oder der Wahlschein sind mitzubringen
und dem Wahlvorstand auszuhändigen. Auf Verlan-
gen, insbesondere, wenn er seine Wahlbenachrichti-
gung nicht vorlegt, hat er sich über seine Person mit
einem gültigen amtlichen Ausweis, Pass oder Passer-
satz auszuweisen. 

(2) Die Stimmabgabe erfolgt geheim und in der
Weise, dass der Wähler durch ein auf den Stimmzettel
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag er seine
Stimme geben will.

(3) Eine Vertretung bei der Stimmabgabe ist un-
zulässig. Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder
wegen einer körperlichen Beeinträchtigung gehindert
ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, kann sich der
Hilfe einer anderen Person bedienen. Diese gibt er vor
der Stimmabgabe dem Wahlvorstand bekannt. Hilfs-
person kann auch ein von dem Wähler bestimmtes
Mitglied des Wahlvorstandes sein.

(4) Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der
Wünsche des Wählers zu beschränken. Die Hilfsper-
son darf gemeinsam mit ihm die Wahlzelle aufsuchen,
so weit das zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfs-
person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse ver-
pflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl ei-
nes anderen erlangt hat.

(5) Nach der Kennzeichnung des Stimmzettels
durch den Wähler wird dessen Wahlberechtigung an-
hand des Wählerverzeichnisses in Verbindung mit der
Wahlbenachrichtigung oder dem Wahlschein sowie
ggf. des gültigen amtlichen Ausweises, Passes oder
Passersatzes überprüft. Nach Einwurf des gefalteten
Stimmzettels in die Wahlurne wird die Stimmabgabe
im Wählerverzeichnis vermerkt. 

§ 18

Briefwahl

Eine Briefwahl findet nicht statt.

§ 19

Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Nach Beendigung der Wahlhandlung ermittelt
der Wahlvorstand öffentlich das Wahlergebnis im
Wahlgebiet bzw. Stimmbezirk durch Zählen der Stim-
men; er entscheidet über die Gültigkeit der Stimmen.
§ 6 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(2) Ungültig sind Stimmen, wenn der Stimmzettel

1. den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erken-
nen lässt,

2. einen Zusatz oder Vorbehalt enthält,

3. als nicht amtlich hergestellt erkennbar ist.

(3) Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung
und Feststellung des Wahlergebnisses erstellt der
Schriftführer eine Niederschrift, die von allen anwe-

senden Mitgliedern des Wahlvorstandes zu unter-
schreiben ist. Niederschrift und Stimmzettel, Wähler-
verzeichnis und alle sonstigen dem Wahlvorstand
überlassenen Wahlunterlagen sind unverzüglich dem
Wahlleiter zu übermitteln.

§ 20

Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses

(1) Der Wahlleiter prüft das Wahlergebnis auf Voll-
ständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Er stellt das
Wahlergebnis zusammen.

(2) Zur Feststellung des endgültigen Wahlergebnis-
ses beruft der Wahlleiter die Mitglieder des Wahlaus-
schusses alsbald nach der Wahl ein.

(3) Der Wahlausschuss stellt in öffentlicher Sitzung
fest:

1. die Zahl der Wahlberechtigten,

2. die Zahl der Wähler,

3. die Zahl der gültigen und ungültigen Stimmen,

4. die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge
abgegebenen gültigen Stimmen,

5. die Zahl der Sitze, die auf die einzelnen Wahl-
vorschläge insgesamt entfallen,

6. die Namen der gewählten Bewerber.

(4) Die Feststellungen des Wahlausschusses sind in
einer Niederschrift aufzunehmen.

§ 21

Verteilung der Sitze

(1) Die Verteilung der zu vergebenden Sitze erfolgt
im Verhältnis der gültigen Stimmen, die auf jeden ein-
zelnen Wahlvorschlag entfallen, aufgrund des Verfah-
rens nach SainteLaguë/Schepers. Für jeden Wahlvor-
schlag wird nach der Reihenfolge der Höchstzahlen,
die sich durch Teilung der gültigen Stimmen durch 1,
3, 5, 7 usw. ergibt, festgestellt, wie viele Sitze auf ihn
entfallen. Über die Zuteilung des letzten Sitzes ent-
scheidet bei gleicher Höchstzahl das vom Wahlleiter
zu ziehende Los. Entfallen auf einen Wahlvorschlag
mehr Sitze als Bewerber genannt sind, so bleiben diese
Sitze unbesetzt. 

(2) Bei der Verteilung der Sitze werden Bewerber,
die verstorben sind oder ihre Wählbarkeit verloren ha-
ben, nicht berücksichtigt.

(3) Sind mehr Sitze zu verteilen als Bewerber ge-
wählt worden sind, bleiben die überschüssigen Sitze
unbesetzt; die durch die Satzung bestimmte Mitglie-
derzahl des RaM vermindert sich für die Wahlzeit ent-
sprechend.

§ 22

Bekanntmachung des Wahlergebnisses
und Benachrichtigung der Gewählten

(1) Der Wahlleiter macht das endgültige Wahler-
gebnis mit den in § 20 Absatz 3 bezeichneten Anga-
ben öffentlich bekannt. In der Bekanntmachung ist auf
die Bestimmung des § 23 Absatz 1 hinzuweisen.



(2) Der Wahlleiter benachrichtigt die Gewählten
und fordert sie auf, binnen einer Woche nach Zustel-
lung der Benachrichtigung zu erklären, ob sie die
Wahl annehmen oder ablehnen. Er weist sie darauf
hin,

1. dass die Wahl als angenommen gilt, wenn nicht
innerhalb dieser Frist eine Erklärung eingeht,

2. dass die Annahme unter Vorbehalt als Ableh-
nung gilt,

3. dass die Annahme und die Ablehnung der Wahl
nicht widerrufen werden können.

§ 23

Einspruch gegen die Gültigkeit der Wahl

(1) Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jeder Wahl-
berechtigte binnen einer Ausschlussfrist von zwei Wo-
chen nach der Bekanntmachung des Wahlergebnisses
Einspruch erheben.

(2) Der Einspruch ist schriftlich oder durch Er-
klärung zur Niederschrift bei dem Wahlleiter einzurei-
chen. 

§ 24

Beschluss des Wahlleiters

Über den Einspruch entscheidet der Wahlleiter end-
gültig.

§ 25

Berufung von Listennachfolgern

(1) Wenn ein gewählter Bewerber vor der Annahme
der Wahl stirbt, die Annahme der Wahl ablehnt oder
seinen Sitz verliert, rückt der nächste Bewerber des
Wahlvorschlags an dessen Stelle. Ist der Wahlvor-
schlag erschöpft, so bleibt der Sitz unbesetzt; die
durch die Satzung bestimmte Mitgliederzahl des RaM
vermindert sich für die Wahlzeit entsprechend.

(2) Bei der Nachfolge bleiben Bewerber unberück-
sichtigt, die seit dem Zeitpunkt der Aufstellung des
Wahlvorschlages aus der Wählergruppe, für die sie bei
der Wahl aufgetreten waren, ausgeschieden sind. 

(3) Der Wahlleiter stellt das Ausscheiden des bishe-
rigen Mitgliedes und den Namen des nachrückenden
Bewerbers oder das Leerbleiben des Sitzes fest.

(4) Die Regelungen der §§ 22 – 24 dieser Wahlord-
nung gelten entsprechend.

§ 26

Öffentliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachungen im Sinne dieser
Wahlordnung erfolgen in deutscher Sprache in der
Nordsee-Zeitung und durch öffentlichen Aushang.

§ 27

Verweisung

Soweit diese Wahlordnung Einzelheiten ungeregelt
lässt, gelten die Bestimmungen des Bremischen Wahl-
gesetzes und der Bremischen Landeswahlordnung in
der jeweils geltenden Fassung entsprechend.

§ 28

Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Wahlordnung
für den Rat der ausländischen Mitbürger für die Stadt
Bremerhaven (RaM) vom 14. April 1998 (Brem.GBl. 
S. 123) in der Fassung der Änderung vom 15. Juli 1999
(Brem.GBl. S. 179) außer Kraft.

Bremerhaven, den 16. Dezember 2010

M a g i s t r a t
der Stadt Bremerhaven

gez. Schulz
Oberbürgermeister
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